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24. Verordnung der Landesregierung vom 3. Februar 2009, mit der das Raumordnungsprogramm betref-
fend Freihaltegebiete für die Kleinregion Westliches Mittelgebirge geändert wird

25. Verordnung der Landesregierung vom 17. Februar 2009, mit der das Raumordnungsprogramm betref-
fend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung geändert wird

26. Verordnung der Landesregierung vom 24. Februar 2009, mit der eine Kernzone für Einkaufszentren
in der Marktgemeinde Matrei am Brenner festgelegt wird

27. Kundmachung der Landesregierung vom 17. Februar 2009 über die Natura 2000-Gebiete in Tirol

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 lit. a, 9 und 10 Abs. 2, 3
und 4 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006, LGBl.
Nr. 27, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungsprogramm
betreffend Freihaltegebiete für die Kleinregion West-
liches Mittelgebirge erlassen wird, LGBl. Nr. 110/1995,
zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 4/2006,
wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestell-
ten Grundflächen, bestehend aus Teilflächen der Grund-

stücke Nr. 997, 1107, 1108, 1111, 1112 und 1113, alle
KG Götzens, von der Festlegung als Freihaltegebiete
ausgenommen werden.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler
Landesregierung während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verlautbart.

24. Verordnung der Landesregierung vom 3. Februar 2009, mit der das Raumordnungs-
programm betreffend Freihaltegebiete für die Kleinregion Westliches Mittelgebirge
geändert wird

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage
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Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 lit. a, 9 und 10 Abs. 2, 3
und 4 in Verbindung mit § 106 Abs. 1 des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes 2006, LGBl. Nr. 27, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung, mit der ein Raumordnungsprogramm
betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion
Hall und Umgebung erlassen wird, LGBl. Nr. 64/1993,
zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 44/
2008, wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird in der Weise geändert,
dass die in der Anlage zu dieser Verordnung dargestellte

Grundfläche, bestehend aus Teilflächen der Grund-
stücke Nr. 2252, 2254 und 2261, sämtliche KG Mils, von
der Festlegung als überörtliche Grünzone ausgenommen
wird.

Artikel II

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler
Landesregierung während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verlautbart.

25. Verordnung der Landesregierung vom 17. Februar 2009, mit der das Raumordnungs-
programm betreffend überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Hall und Umgebung
geändert wird

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

Aufgrund der §§ 8 Abs. 3 und 9 Abs. 5 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2006, LGBl. Nr. 27, wird ver-
ordnet:

§ 1
Kernzonenfestlegung

Für die Marktgemeinde Matrei am Brenner wird die
in der Anlage zu dieser Verordnung dargestellte Kern-
zone für Einkaufszentren festgelegt.

§ 2
Verpflichtungen für die örtliche Raumordung

(1) Die erstmalige Widmung von Sonderflächen für
Einkaufszentren des Betriebstyps A ist nur innerhalb
der Kernzone zulässig.

(2) Die Kernzone ist im örtlichen Raumordnungs-
konzept und im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu
machen.

§ 3
Inkrafttreten, Kundmachung

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

(2) Die Anlage zu dieser Verordnung wird durch Auf-
legung zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Abtei-
lung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler Lan-
desregierung während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden verlautbart.

(3) Die Anlage zu dieser Verordnung wird weiters im
Internet unter der Adresse „www.tirol.gv.at“ bekannt
gemacht.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

26. Verordnung der Landesregierung vom 24. Februar 2009, mit der eine Kernzone für
Einkaufszentren in der Marktgemeinde Matrei am Brenner festgelegt wird
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Aufgrund des § 14 Abs. 2 des Tiroler Naturschutz-
gesetzes 2005, LGBl. Nr. 26, in der Fassung des Geset-
zes LGBl. Nr. 57/2007, wird kundgemacht:

§ 1

In Tirol bestehen folgende, in der Anlage dargestell-
ten Natura 2000-Gebiete:

1. Nationalpark Hohe Tauern, Tirol,
2. Vilsalpsee,
3. Valsertal,
4. Karwendel,
5. Ötztaler Alpen,
6. Afrigal,
7. Egelsee,

8. Schwemm,
9. Tiroler Lech,
10. Arzler Pitzeklamm,
11. Fließer Sonnenhänge,
12. Engelswand,
13. Brutgebiete des Ortolans in den Gemeinden Silz,

Haiming und Stams.
Der jeweilige Umfang der Gebiete ergibt sich aus der

Anlage.
§ 2

Die Anlage wird durch Auflegung zur öffentlichen
Einsichtnahme bei der Abteilung Umweltschutz des
Amtes der Tiroler Landesregierung während der für den
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden verlautbart.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlage

27. Kundmachung der Landesregierung vom 17. Februar 2009 über die Natura 2000-Gebiete
in Tirol
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